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Einschätzung des VIK zur Nutzung abschaltbarer Lasten bei der Vermarktung des EEG-

Stroms – Ihr Vorschlag vom 01.04.2010

Sehr geehrter Herr Otte,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 01.04.2010, in dem Sie Eckpunkte skizzieren, wie abschaltbare

Lasten bei der Vermarktung des EEG-Stroms genutzt werden können. Wie im Vorfeld vereinbart,

haben wir Ihren Vorschlag in unseren zuständigen Fachgremien zur Diskussion gestellt und

analysiert. Dabei sind wir zu folgender Einschätzung gekommen:

Der grundsätzliche Ansatz der Bundesnetzagentur, abschaltbare Lasten in der Industrie durch

Schaffung finanzieller Anreize dazu zu nutzen, Ungleichgewichte im Netz auszugleichen und

damit das System bzw. das Netz zu stabilisieren, wird von unseren Mitgliedern sehr begrüßt. Auf

Basis der vorgelegten Eckpunkte steht allerdings zu befürchten, dass das vorgeschlagene Modell

das Ziel - Ausgleich der schwankenden Windeinspeisung - nicht erreichen lässt. Unsere

Mitgliedsunternehmen sehen nur wenig Potenzial zur Teilnahme, in einzelnen Branchen sogar gar

keines. Dies liegt im Wesentlichen in folgenden Punkten begründet:

 Die von Ihnen skizzierten Eckpunkte des neuen Modells liegen sehr nahe bei dem bisherigen

Minutenreserveprodukt, wobei es nach unserem Verständnis im Wesentlichen zwei

Unterschiede gibt: Zum einen sind die technischen Hürden zur Teilnahme bei dem neuen

Produkt geringer (keine Präqualifikation, flexible Ausgestaltung von Anfahrrampen und

Abrufdauern etc.), zum anderen soll die Vergütung allein aufgrund eines Arbeitspreises

erfolgen.
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 Hinsichtlich einer möglichen Teilnahme industrieller Verbraucher sind drei Gruppen zu

unterscheiden: Solche Unternehmen, die bislang bereits ab- bzw. zuschaltbare Lasten im

Rahmen der Minutenreserve anbieten, Unternehmen, die bislang nicht daran teilnehmen, weil

sie die technischen bzw. administrativen Voraussetzungen (Präqualifikation,

Mindestangebotsgröße) nicht erfüllen können, und schließlich diejenigen Unternehmen, die

zwar die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, für die eine Teilnahme aber wirtschaftlich

unattraktiv ist.

a) Unternehmen, die heute bereits im Rahmen der Regelenergieausschreibungen

Minutenreserve anbieten, werden die in diesem Zusammenhang bereits vermarkteten

Kapazitäten nicht im Rahmen des zur Diskussion stehenden neuen Produkts anbieten.

Dies entspricht der Intention der Bundesnetzagentur, für die es wichtig ist, dass es nicht zu

einer „Kannibalisierung“ der Minutenreserve kommt. Zwar wären diese Anbieter

grundsätzlich technisch in der Lage dazu, das neue Produkt zu liefern. Allerdings bestünde

bei dem neuen Produkt eindeutig eine höhere Abrufwahrscheinlichkeit als bei der

Minutenreserve – die Abrufwahrscheinlichkeit beträgt, je nach Modellvariante, bis zu 100 %

(für den Fall, dass das neue Produkt generell in Anspruch genommen wird, also wenn nach

Ende des Intradayhandels noch eine Prognoseabweichung besteht bzw. sich eine neue

Prognoseabweichung ergibt). Die Eckpunkte sehen bei der Orientierung des Arbeitspreises

am Ausgleichsenergiepreis offenbar einen vorrangigen Abruf der abschaltbaren Last durch

den Übertragungsnetzbetreiber vor. Da die Vergütung des neuen Produktes lediglich auf

Basis eines reinen Arbeitspreises erfolgen soll, der zudem den Ausgleichsenergiepreis

nicht übersteigen soll, ist dieses Modell für einen solchen Anbieter wirtschaftlich nicht

attraktiv: Eine geringere und zudem volatilere (ungenauer planbare) Vergütung geht einher

mit einer höheren Aufrufwahrscheinlichkeit.

Aus Sicht des einzelnen Unternehmens wäre ein Angebot im Rahmen dieses neuen

Modells im Vergleich zur Minutenreserve nur dann attraktiv, wenn hier auch eine höhere

Vergütung zu erzielen wäre. In diesem Fall würden die Kosten gegenüber der heutigen

Situation (Einsatz von Minutenreserve für den Ausgleich von Prognoseschwankungen nach

Ende des Intradayhandels) allerdings höher liegen, was zu einer Erhöhung der

Ausgleichsenergiepreise führen und daher der Intention der Bundesnetzagentur und den

Interessen der (auch industriellen) Letztverbraucher entgegenlaufen würde.

b) Der Verzicht auf eine Teilnahme am Minutenreservemarkt aus Gründen unzureichender

Wirtschaftlichkeit ist auf zwei verschiedene, teilweise additiv wirkende Effekte zurück-

zuführen: Teilweise sind auch bei Vorliegen von Steuer-/Abschaltbarkeit der für eine

Präqualifikation zu leistende zusätzliche Aufwand sowie die tatsächlich entstehenden

Kosten für die Vorhaltung höher als der zu erwartende Erlös. Vielfach wird diese Hürde

zwar noch übersprungen, aber die festgelegte Mindestlosgröße von 15 MW je Regelzone
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wird nicht erreicht, so dass der Anlagenbetreiber gezwungen wäre, einen Dienstleister

(Aggregator) einzuschalten, dessen Dienstleistungsentgelt den Erlös aus den Auktionen

dann so weit schmälert, dass eine wirtschaftliche Attraktivität nicht mehr gegeben ist. Es

liegt auf der Hand, dass das neue Produkt mit geringerer Vergütung als für die

Minutenreserve für diese Gruppe von Industrieunternehmen keinen Anreiz zum Angebot

ihrer Kapazitäten im Rahmen des neuen, geringer bepreisten Produktes bietet.

c) Hinsichtlich solcher Unternehmen, die bislang nicht am Minutenreservemarkt aktiv sind,

weil sie die Präqualifikationsanforderungen nicht erfüllen können, gilt, dass die Eckpunkte

eine Erleichterung der Teilnahme darstellen. Allerdings stellt sich auch hier die Frage der

Wirtschaftlichkeit für das einzelne Unternehmen: Bei einer Vergütung in Höhe des

Ausgleichsenergiepreises ergibt sich für den Betreiber einer abschaltbaren Last kein

finanzieller Vorteil daraus, diese abschaltbare Last im Rahmen des von Ihnen skizzierten

Modells zu vermarkten, denn die Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie würde zu einer

identischen finanziellen Wirkung führen. Damit bestünde kein Anreiz zum Angebot

abschaltbarer Lasten.

 Als Haupthindernis für die Teilnahme stellt sich demzufolge das Fehlen eines Leistungspreises

dar. Durch die Bereitschaft zur Abschaltung einer industriellen Last gewährt der Betreiber

dieser Last dem Netzbetreiber die Möglichkeit, diese Last zum Einsatzzeitpunkt abzuwerfen.

Eine Vergütung rein auf der Basis eines Arbeitspreises würde daher dem Verkauf einer Option

zum Optionspreis von Null entsprechen. Da aber bereits für die Bereitstellung und

Ermöglichung der Abschaltung Kosten entstehen, unabhängig vom Aufruf, ist aus Sicht des

Anbieters einer abschaltbaren Last eine gesicherte Lieferung für einen reinen Arbeitspreis nicht

darstellbar.

 Als potenzielle Anwendungsfälle des vorgeschlagenen Modells denkbar wären lediglich solche

Situationen, in denen aufgrund eines kurzfristig entstandenen Ausfalls der Produktionsanlage

ein Verbraucher über einen Stromüberschuss verfügt. Hier wäre eine Vermarktung über den

neuen Mechanismus – sofern die Vorlaufzeiten es zulassen – denkbar. Aber auch hier gibt es

letztlich gegenüber der Nutzung der Regelenergie keinen Anreiz, den Strom über den neuen

Mechanismus zu vermarkten, sofern die Vergütung nicht höher ist als der Ausgleichs-

energiepreis.

 Daneben besteht bei diesem Modell mit einer Vergütung in Höhe des Ausgleichs-

energiepreises das grundsätzliche Problem, dass der potenzielle Anbieter einer abschaltbaren

Last durch sein Angebot im Rahmen des von der BNetzA skizzierten neuen Produktes gerade

diesen Ausgleichsenergiepreis senkt und so seine eigene Vergütung, die an diesen Preis

gekoppelt ist, vermindert.
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 Ein grundsätzliches Problem der Teilnahme ergibt sich bei Industrieunternehmen, welche

keinen eigenen Bilanzkreis bewirtschaften, sondern eine Stromlieferung über einen

Dritten/Stromlieferanten erhalten. Je nach vertraglicher Vereinbarung liefert der Dritte den

Strom auf Basis von zuvor mit dem Kunden abgestimmten Prognosewerten oder über vorher

festgelegte Fahrpläne (i.d.R. am Vortag der Lieferung). Ein Aufruf zur kurzfristigen Abschaltung

würde somit den Lieferantenbilanzkreis ins Ungleichgewicht bringen und beim Lieferanten

Ausgleichsenergiekosten verursachen. Die Bereitstellung des neuen Produktes müsste somit

bei Vertragsabschluss dem Lieferanten bekannt gegeben werden, der sein finanzielles Risiko

in Form von Risikoaufschlägen in Höhe der durchschnittlich zu erwartenden

Ausgleichenergiekosten berücksichtigen wird. Somit würde sich bei Industrieunternehmen

ohne eigenen Bilanzkreis ein möglicher finanzieller Vorteil reduzieren. Die Anzahl der

Industrieunternehmen mit eigener Bilanzkreisbewirtschaftung – die die entstandene

Bilanzkreisabweichung eigenständig auch am „Day-after-Markt“ ausgleichen können – ist

derzeit noch gering, was das mögliche Anbieterpotenzial einschränkt.

 Sofern der Vorschlag der BNetzA wie ausgeführt prinzipiell auf die Zuschaltung von Lasten

übertragbar sein soll, stellt sich das Problem, dass dabei die Leistungsaufnahme des

jeweiligen Letztverbrauchers als Netznutzer zunimmt und sich damit ggf. die von ihm zu

zahlenden Netzentgelte erhöhen können. Dies läuft den Anreizen zum Angebot solcher

zuschaltbarer Lasten entgegen. Das ist ein Gegenanreiz, den VIK auch schon im Hinblick auf

die bestehenden Regeln zur Erbringung negativer Minutenreserve kritisiert hat, der aber

bislang gleichwohl fortbesteht. Dieser Kritikpunkt ist von besonderer Bedeutung angesichts der

Tatsache, dass Wettbewerbsprobleme eher im Bereich der negativen Minutenreserve

auftreten, wie eine aktuelle Untersuchung des WIK gezeigt hat.

 Die im Rahmen der Eckpunkte vorgestellten Ausführungen zur (nicht vorhandenen)

Präqualifikation sowie zur flexiblen Abschaltdauer und der flexiblen Geschwindigkeit des Ab-

und Zuschaltens stellen gegenüber der bisherigen Regelung der Minutenreserve eine deutliche

Flexibilisierung dar und sind für sich genommen sicherlich förderlich für eine verstärkte

Teilnahme der Industrie an der Bereitstellung von Systemdienstleistungen. Vor diesem

Hintergrund wäre zu überlegen, ob solche Erleichterungen und Flexibilisierungen nicht im

Rahmen der allgemeinen Regelung zur Minutenreserveausschreibung aufgenommen werden

können. Dies erscheint unseren Mitgliedsunternehmen als die erfolgversprechendere Variante.

Sehr geehrter Herr Otte, sehr gern würden wir mit Ihnen das vorgeschlagene Modell und unsere

oben gemachten Einschätzungen dazu weiter diskutieren. Zusammenfassend möchten wir auch

noch einmal begrüßen, dass die Bundesnetzagentur mit den von Ihnen vorgeschlagenen

Eckpunkten einen weiteren Baustein zur Teilnahme von industriellen Flexibilitäten im Rahmen der

Netzstabilisierung neben die bereits von VIK mehrfach vorgestellten Elemente (vgl. Anlage: VIK-

Vorschlag zur wirtschaftlichen Anreizung zur Netzstabilisierung durch industrielle Verbraucher vom

12.06.2009) stellt. Dieser neue Vorschlag kann aus unserer Sicht und nach unserem bisherigen
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Verständnis jedoch die übrigen diskutierten Bausteine, auch eine Abschaltregelung nach § 13

EnWG zur Vermeidung von Black-Outs, nicht ersetzen. In diesem Zusammenhang wären wir sehr

daran interessiert, von Ihnen auch eine Einschätzung dazu zu erhalten, ob und ggf. wann wir mit

einem Fortschreiten der Diskussion über diese von uns genannten Punkte rechnen können. Wir

würden uns deshalb freuen, in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen unsere beiderseitigen

Vorschläge konstruktiv zu diskutieren und weiterentwickeln zu können. Für einen baldigen

Terminvorschlag Ihrerseits wären wir sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Annette Loske

Hauptgeschäftsführerin

(Kopie: Herren Kindler und Dr. Patt)

Anlage


